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BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Anfragebeantwortung 
 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 12361/J der Abgeordneten Dr.in Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und 
Kollegen wie folgt: 
 

Frage 1: 

Da bis Ende 2011 das AMS nicht ermächtigt war, den Migrationshintergrund von 
vorgemerkten Personen zu erfassen, gab es keine Quantifizierung dieser Personen-
gruppe. Sehr wohl aber war ersichtlich, dass Personen mit Migrationshintergrund 
spezifische Integrationsprobleme in den Arbeitsmarkt hatten und haben. Um dem 
entgegenzuwirken und in Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages gem. § 32 Abs. 2 
Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) beauftragt das AMS Deutschkurse, an denen 
jährlich ca. 10.000 Personen teilnehmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
hier zum größten Teil Personen mit Migrationshintergrund teilnehmen.  

Zusätzlich zu den Deutschkursen gibt es noch eine geringe Anzahl von Maßnahmen, 
die spezifisch für MigrantInnen konzipiert wurden/werden. Dabei handelt es sich 
überwiegend um Maßnahmen der Orientierung, der niederschwelligen Qualifizierung 
oder um Integrationsmaßnahmen. 

Seit 2008 haben an Kursen, deren Titel auf die Zielgruppe MigrantInnen hinweist, 
3.877 Personen teilgenommen. Insgesamt haben in diesem Zeitraum ca. 440.000 
Personen an AMS-Schulungen teilgenommen, damit liegt der Anteil an spezifischen 
Schulungen für MigrantInnen unter 0,01%.  

Frage 2: 

Siehe Beantwortung Frage 1 

Frage 3: 

Siehe Beantwortung Frage 1 
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Frage 4: 

Aufgrund des vorhandenen Datenmaterials kann diese Frage nicht beantwortet 
werden, da nur die Branche, nicht jedoch die konkrete Beschäftigung statistisch 
erfasst wird. 

Frage 5 bis 8: 

Es ist sachlich gerechtfertigt und auch sinnvoll, wenn an speziellen 
Qualifizierungsmaßnahmen, wo interkulturelle Kooperation und Förderung der 
Integration zu den erklärten Ausbildungszielen gehören, bevorzugt Personen 
teilnehmen, die eine entsprechende soziale, pädagogische oder wirtschaftliche 
Vorbildung bzw. Praxis mitbringen oder über persönliche Migrationserfahrungen 
verfügen.  
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